
*Die Tabelle dient dem Überblick und stellt, aufgrund regelmäßig erfolgender gesetzlicher Änderungen, keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
Wer die in HA angegebenen Leistungen nicht erfüllt, verlässt die Klasse 9 ohne Abschluss mit einem Abgangszeugnis.  Einen Anschluss bieten dann die Beruflichen 
Schulen. Bei Unklarheiten oder  Fragen im Zweifel bitte an die Klassenleitung, oder die Stufenleitung 8-10 wenden. 
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Abschluss-Qualifikationen* 
(VO zur Ausgestaltung d. Bildungsgänge.(Stand 2017) Kurzfassung, bezogen auf MNS-Struktur,  
ergänzt mit Übergangsqualifikationen zu BFS und zu FOS laut VO vom 23.11.2011) 

 
 

Abschluss 
Abschluss- 

Bezeichnung / 
Qualifikation 

Mindestvoraussetzungen Ausgleichsregelungen 
Ausgleichsmöglichkeiten /  

Ergänzungen 
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HA 
Hauptschul-

abschluss 

  Ø 4,4 
(LUSD) 

Kern:  

 Min. Note 4 in allen Fächern 

(Notenanhebung im Pflichtunterricht der 
Kernfächer  um eine Note besser - H-Niveau) 

 
Kurse:   

 Min. Note G4 

 Max. ausgleichbare Minderleistung  

 2x Hauptfächer oder  

 1x Hauptfach und 1x Nebenfach oder 

 4x Nebenfächer  

 
Bemerkung:  

Englisch ist abschlusswirksam,  
aber kein Hauptfach.  

Hauptfächer sind M, D, GL 

Für alle Fächer: 

 Note 3 in beliebigem Fach 
 

Ergänzung: 
E-Kurs-Noten werden rechnerisch 
 um eine Notenstufe angehoben  

und können dann als Ausgleich gewertet werden. 
 Im Zeugnis bleibt die ursprüngliche Note erhalten. 

HQ 
qualifizierender 

Hauptschul-
abschluss 

Ø 3,0 

Teilnahme an der  
Englisch-Prüfung 

BÜA / BZB Ohne HA oder mit HA möglich. 

Eignung 
BFS 

Berufsfachschule 

Der Übergang zur BFS ist nach der 9.Klasse grundsätzlich mit HQ möglich. 
Ohne HQ nur, wenn D,M,E  min. zweimal Note 3 (G-Kurs) und keines der drei Fächer schlechter als 4 ist.  
In den übrigen Fächern dann im Durchschnitt befriedigend (Note 3). 

Kern: ohne Leistungsdifferenzierung  
Kurse: mit Leistungsdifferenzierung (E/G-Differenzierung) 
 


